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Seit April 2001 besteht für die VDBD-Mitglieder eine vom VDBD abgeschlossene BetriebsBetriebsBetriebsBetriebs---- und  und  und  und 

BerufshaftpflichtversicherungBerufshaftpflichtversicherungBerufshaftpflichtversicherungBerufshaftpflichtversicherung. Die letzte Aktualisierung mit Verbesserungen der Versicherungsleistungen und des 

Versicherungsumfangs wurde im Januar 2010 vereinbart. Neu hinzugekommen sind die 

UmweltschadenversicherungUmweltschadenversicherungUmweltschadenversicherungUmweltschadenversicherung sowie die Versicherung für Schäden infolge BenachteiligungVersicherung für Schäden infolge BenachteiligungVersicherung für Schäden infolge BenachteiligungVersicherung für Schäden infolge Benachteiligung. Ab Dezember 2011 

ändern wir außerdem das Vorgehen im Schadenfall. 

Im Einzelnen: 

VersicherungsVersicherungsVersicherungsVersicherungssummensummensummensummen    altaltaltalt    neuneuneuneu    

Personenschäden, 
Sachschäden 

3.000.000 € Personenschäden 

1.500.000 € Sachschäden 

5.000.000 € pauschal für Personen- und 
Sachschäden je Schadensfall 

Vermögensschäden Bis zu 100.000 € unverändert 

Umwelthaftpflicht 2.000.000 € pauschal für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden 

unverändert 

Umweltschaden-
versicherung 

Nicht eingeschlossen Einschluss mit einer Versicherungssumme 
von 1.000.000 €  

Schlüsselverlustrisiko Bis zu 8.000 € je Schaden Bis zu 15.000 € je Schaden 

Bearbeitungsschäden / 
Tätigkeitsschäden 

Bis zu 40.000 € je Schaden Bis zu 100.000 € je Schaden 

Schäden infolge 
Benachteiligung 

Nicht geregelt Mitversichert bis zu 500.000 € je Schaden 

 

Aber welche Ansprüche und Pflichten haben die Mitglieder gegenüber der Versicherung? Auf die häufigsten Fragen 

gibt dieses Merkblatt Antwort: 

 

Wofür ist eine Haftpflichtversicherung überhaupt da?Wofür ist eine Haftpflichtversicherung überhaupt da?Wofür ist eine Haftpflichtversicherung überhaupt da?Wofür ist eine Haftpflichtversicherung überhaupt da?    

Im Rahmen der Betriebs-/Berufs-Haftpflicht-Versicherung besteht Versicherungsschutz für den Fall, dass der 

Versicherungsnehmer / das versicherte Mitglied wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 

eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder daraus sich ergebenden 

Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von 

einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 
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Der Versicherungsschutz umfasst die 

• Prüfung der Haftpflichtfrage; 

• Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summen; 

• Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche. 

 

Gibt es Unterschiede für angestellte und freiberuflich tätige Mitglieder?Gibt es Unterschiede für angestellte und freiberuflich tätige Mitglieder?Gibt es Unterschiede für angestellte und freiberuflich tätige Mitglieder?Gibt es Unterschiede für angestellte und freiberuflich tätige Mitglieder?    

Die Höhe der Jahresprämie pro Mitglied unterscheidet sich für Freiberufliche und angestellte Mitglieder. Dies 

entspricht dem erwarteten höheren Risiko für freiberuflich Tätige, die eben nicht auch über einen Arbeitgeber 

zusätzlich versichert sind. Die Mitgliederzahl und der Beitrag wird durch den VDBD Jahr für Jahr angepasst. Wir 

gehen für Sie kein Risiko ein. Grundlage ist die Zahl Ihrer Meldungen zur freiberuflichen Tätigkeit an die 

Geschäftsstelle. Gehen Sie bitte kein Risiko ein! Melden Sie schriftlich in der Geschäftsstelle, ob Sie freiberuflich 

tätig sind. Damit im Ernstfall Ihr Schaden reguliert werden kann. 

 

Hilft mHilft mHilft mHilft mir die Versicherung auch, wenn ich nicht zum Schadenersatz verpflicir die Versicherung auch, wenn ich nicht zum Schadenersatz verpflicir die Versicherung auch, wenn ich nicht zum Schadenersatz verpflicir die Versicherung auch, wenn ich nicht zum Schadenersatz verpflichhhhtet bin?tet bin?tet bin?tet bin?    

Wird ein Versicherter von einem Dritten zu Unrecht auf Schadenersatz in Anspruch genommen, unterstützt ihn die 

Haftpflichtversicherung bei der Abwehr der unbegründeten Forderungen. Versicherte, die auf Schadenersatz in 

Anspruch genommen werden, sollten die Angelegenheit daher auch dann als Schadenfall melden, wenn sie meinen, 

nicht zum Schadenersatz verpflichtet zu sein. 

 

Hilft mir die Versicherung auch, eigene Ansprüche durchzuseHilft mir die Versicherung auch, eigene Ansprüche durchzuseHilft mir die Versicherung auch, eigene Ansprüche durchzuseHilft mir die Versicherung auch, eigene Ansprüche durchzusettttzen?zen?zen?zen?    

Die Haftpflichtversicherung übernimmt bei begründeten Ansprüchen den Schadenersatz und bei unbegründeten 

Ansprüchen die Abwehr der Ansprüche (sog. passive Rechtsschutzversicherung). Für die Durchsetzung eigener 

Ansprüche gegen Dritte ist die Haftpflichtversicherung dagegen nicht zuständig. Hierfür wäre eine 

Rechtsschutzversicherung nötig, die allerdings vom VDBD nicht abgeschlossen worden ist. 

 

Hilft die Versicherung , wenn ich Probleme mit meinem Arbeitgeber habe?Hilft die Versicherung , wenn ich Probleme mit meinem Arbeitgeber habe?Hilft die Versicherung , wenn ich Probleme mit meinem Arbeitgeber habe?Hilft die Versicherung , wenn ich Probleme mit meinem Arbeitgeber habe?    

Verlangt der Arbeitgeber Schadenersatz vom VDBD-Mitglied, übernimmt die Haftpflicht-Versicherung folgende 

Funktionen: 

• Prüfung der Haftpflichtfrage; 

• Freistellung von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-

summen; 

• Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche. 

Für andere arbeitsrechtliche Angelegenheiten/Streitigkeiten (Arbeitsvertrag, Kündigungen usw.), bei denen eigenen 

Ansprüche durchgesetzt werden sollen, ist die eigene Rechtsschutz-Versicherung zuständig. 
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Muss ich mich selbst um VersicherungsscMuss ich mich selbst um VersicherungsscMuss ich mich selbst um VersicherungsscMuss ich mich selbst um Versicherungsschutz kümmern?hutz kümmern?hutz kümmern?hutz kümmern?    

Der VDBD hat eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, in der alle VDBD-Mitglieder in ihrer Eigenschaft als 

DiabetesberaterIn versichert sind. Der Versicherungsschutz wird automatisch allen Mitgliedern gewährt, ohne dass 

diese sich um die Versicherung kümmern müssen. Wer allerdings Versicherungsschutz auch in anderen Bereichen – 

etwa im Privatbereich oder bei anderen beruflichen Tätigkeiten – wünscht, muss sich außerhalb der VDBD-

Verbandsversicherung selbst Versicherungsschutz suchen.  

 

SindSindSindSind auch Nebentätigkeiten der DiabetesberaterIn versichert? auch Nebentätigkeiten der DiabetesberaterIn versichert? auch Nebentätigkeiten der DiabetesberaterIn versichert? auch Nebentätigkeiten der DiabetesberaterIn versichert?    

Typische Nebentätigkeiten im Rahmen der Diabetesberatung sind automatisch mitversichert. Der Versicherer hat 

dies dem VDBD ausdrücklich für Ernährungsberatung, Diätberatung, Gewichtsreduzierung, Nordic-Walking, 

Wundbehandlung am Fuß (insbesondere Behandlung des diabetischen Fußsyndroms) und Behandlung von 

Niereninsuffizienz bestätigt. Stellen diese Tätigkeiten aber die Haupttätigkeit dar, so dass die Diabetesberatung nur 

als Nebentätigkeit ausgeübt wird, so sind diese Tätigkeiten nicht mitversichert. In diesen Fällen müsste die 

Haupttätigkeit gesondert versichert werden. 

 

Ist auch die InsulindosisIst auch die InsulindosisIst auch die InsulindosisIst auch die Insulindosis----Anpassung mitversichert?Anpassung mitversichert?Anpassung mitversichert?Anpassung mitversichert?    

Ja. Der Versicherer hat dem VDBD ausdrücklich bestätigt, dass die Anpassung der Insulindosis durch die 

DiabetesberaterIn vom Versicherungsschutz umfasst ist. Dies gilt nach Auskunft des Versicherers unabhängig davon, 

ob der Arzt der DiabetesberaterIn insoweit genaue Vorgaben macht (was grundsätzlich zu empfehlen ist und durch 

Verwendung geeigneter Standards geschehen kann) oder ob er ihr hierbei freie Hand lässt. Der Versicherer stellt 

insoweit auch keine besonderen Anforderungen an die Intensität und Häufigkeit ärztlicher Kontrollen. Beachten Sie 

insoweit aber auch die Hinweise zur Versicherung der eigenverantwortlichen Heilkundeausübung! 

 

Ist auch die Tätigkeit als PodologIn mitversichert?Ist auch die Tätigkeit als PodologIn mitversichert?Ist auch die Tätigkeit als PodologIn mitversichert?Ist auch die Tätigkeit als PodologIn mitversichert?    

Stellt die Podologie (medizinische Fußpflege) die Haupttätigkeit dar, so ist sie nicht mitversichert. Die Podologie ist 

nur als Nebentätigkeit zur Diabetesberatung mitversichert. Wer die Fußpflege als Haupttätigkeit ausübt, muss sich 

daher selbst um Versicherungsschutz kümmern. 

 

Was kostet die Versicherung und wer bezahlt?Was kostet die Versicherung und wer bezahlt?Was kostet die Versicherung und wer bezahlt?Was kostet die Versicherung und wer bezahlt?    

Die Kosten der Haftpflichtversicherung werden vom VDBD getragen und sind im VDBD-Mitgliedsbeitrag enthalten. 

    

Wie hoch sind die Versicherungssummen?Wie hoch sind die Versicherungssummen?Wie hoch sind die Versicherungssummen?Wie hoch sind die Versicherungssummen?    

Die Versicherungssummen je Schadenfall sind oben im Merkblatt aufgeführt. Im einzelen Schadenfall prüft die 

Versicherung den jeweiligen Schaden und Anspruch. Der VDBD übernimmt keine Gewähr für die Angaben und die 

Regulierung im Einzelfall. 

Insgesamt sind die Leistungen der Versicherung pro Jahr begrenzt, unterschiedlich für die einzelnen Versicherungen. 

Diese Versicherungssummen sollten nach aller Erfahrung ausreichen, für die Verbandsmitglieder einen 

ausreichenden Schutz sicherzustellen. 
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Ist auch fahrlässiges Handeln versichert?Ist auch fahrlässiges Handeln versichert?Ist auch fahrlässiges Handeln versichert?Ist auch fahrlässiges Handeln versichert?    

Gerade fahrlässiges Handeln ist versichert, und zwar auch grob fahrlässiges Handeln. Nicht versichert ist allerdings 

vorsätzliches Handeln. Hierzu gehört auch der sog. bedingte Vorsatz, der dann vorliegt, wenn man es zwar nicht 

direkt auf einen Schaden anlegt, man sich aber gefährlich verhält und einem der Eintritt oder Nichteintritt eines 

Schadens gleichgültig ist. 

 

Was ist, wenn der Arbeitgeber schon eine HaftpWas ist, wenn der Arbeitgeber schon eine HaftpWas ist, wenn der Arbeitgeber schon eine HaftpWas ist, wenn der Arbeitgeber schon eine Haftpflichtversicherung für mich abgeschlossen hat?flichtversicherung für mich abgeschlossen hat?flichtversicherung für mich abgeschlossen hat?flichtversicherung für mich abgeschlossen hat?    

Eine Haftpflichtversicherung durch den Arbeitgeber, bei der ein VDBD-Mitglied mitversichert ist, geht der VDBD-

Versicherung vor. Der Schadenfall ist also vorrangig über die Arbeitgeber-Versicherung abzuwickeln. Ist das VDBD-

Mitglied über den Arbeitgeber nicht mitversichert oder reichen die Versicherungssummen nicht aus, kannn die 

Verbandsversicherung in Anspruch genommen werden.  

 

Gilt der Versicherungsschutz auch für freiberufliche DiabetesberaterInnen?Gilt der Versicherungsschutz auch für freiberufliche DiabetesberaterInnen?Gilt der Versicherungsschutz auch für freiberufliche DiabetesberaterInnen?Gilt der Versicherungsschutz auch für freiberufliche DiabetesberaterInnen?    

Der Versicherungsschutz gilt für alle VDBD-Mitglieder in ihrer Tätigkeit als DiabetesberaterIn, gleich ob sie 

Arbeitnehmer oder freiberufliche selbständige sind. Die Freiberufler sollten sich aber bei der Geschäftsstelle melden, 

weil hier eine Statistik über die Freiberufler geführt wird. Diese Statistik wird für die Prämienberechnung benötigt.  

 

Ist auch die eigenverantwortliche Heilkundeausübung versichert?Ist auch die eigenverantwortliche Heilkundeausübung versichert?Ist auch die eigenverantwortliche Heilkundeausübung versichert?Ist auch die eigenverantwortliche Heilkundeausübung versichert?    

Die eigenverantwortliche Heilkundeausübung ist nach dem Heilpraktikergesetz den approbierten Ärzten und 

zugelassenen Heilpraktikern vorbehalten. Andere Personen – also auch DiabetesberaterInnen – dürfen die Heilkunde 

nicht eigenverantwortlich, sondern nur unter Aufsicht eines Arztes oder Heilpraktikers ausüben. Die unerlaubte 

Heilkundeausübung stellt eine Straftat dar. Da der Versicherungsschutz ausgeschlossen ist, wenn der Schaden bei 

Begehung einer Straftat verursacht wird, ist die eigenverantwortliche Heilkundeausübung nicht mitversichert. 

DiabetesberaterInnen sollten daher dafür sorgen, dass sie stets nur unter der Oberaufsicht und 

Letztverantwortlichkeit eines Arztes konkrete Einzelfallberatungen und Insulindosisanpassungen vornehmen.  

 

Ist auch Ist auch Ist auch Ist auch eineeineeineeine    Tätigkeit im Ausland Tätigkeit im Ausland Tätigkeit im Ausland Tätigkeit im Ausland versichert?versichert?versichert?versichert?    

Grundsätzlich besteht der Versicherungsschutz auch während vorübergehender Auslandsaufenthalte. Eine länger-

fristige oder dauerhafte Tätigkeit im Ausland ist damit nicht versichert. 

 

Was ist im Schadenfall zu tun?Was ist im Schadenfall zu tun?Was ist im Schadenfall zu tun?Was ist im Schadenfall zu tun?    

Wenn ein Schadenfall eintritt oder sich ein Anspruchsteller mit Forderungen an das VDBD-Mitglied wendet, muss 

eine Schadenanzeige erstattet werden. Dabei unterstützt Sie der VDBD: 

VDBD-Geschäftsstelle 

Frau Angelika Ellinghaus 

Am Eisenwald 16 

66386 St. Ingbert 
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Tel. 06894 5908313 

Fax: 06894 5908314  

Email: ellinghaus@vdbd.de 

Internet: www.vdbd.de  

Das Mitglied sollte unverzüglich im Internet das Schadenmeldeformular im Menü „Verband / Versicherungen“ 

aufrufen, ausdrucken, ausfüllen und sich mit allen Unterlagen schnellstmöglich an den VDBD wenden, um den 

Versicherungsschutz nicht zu verlieren. Frau Ellinghaus sorgt für die umgehende Weiterleitung Ihrer 

Schadenanzeige an den Versicherer. Die Schadenanzeige muss unverzüglich erstattet werden und muss wahre 

Angaben enthalten. Unwahre Angaben gefährden den Versicherungsschutz und zwar auch dann, wenn die 

Unrichtigkeiten sich bei der Schadenbearbeitung gar nicht auswirken! Geschädigten gegenüber dürfen keine 

Schuldanerkenntnisse abgegeben werden.  

 

Wie soll ich mich gegenüber einem Anspruchsteller verhWie soll ich mich gegenüber einem Anspruchsteller verhWie soll ich mich gegenüber einem Anspruchsteller verhWie soll ich mich gegenüber einem Anspruchsteller verhalten?alten?alten?alten?    

Wichtig ist, dass kein Schuldanerkenntnis abgegeben wird! Die Prüfung, ob Schadenersatz geleistet wird, obliegt 

allein dem Haftpflichtversicherer. Ihm ist daher diese Prüfung zu überlassen. Dem Anspruchsteller kann aber 

mitgeteilt werden, dass man die Angelegenheit der Haftpflichtversicherung gemeldet hat. Wenn die 

Schadennummer schon bekannt ist, kann man auch die Schadennummer mitteilen.  

 

Wie verhalte ich mich, wenn mir eine Klage oder ein Mahnbescheid zugestellt wird?Wie verhalte ich mich, wenn mir eine Klage oder ein Mahnbescheid zugestellt wird?Wie verhalte ich mich, wenn mir eine Klage oder ein Mahnbescheid zugestellt wird?Wie verhalte ich mich, wenn mir eine Klage oder ein Mahnbescheid zugestellt wird?    

Macht der Anspruchsteller seine Forderungen durch Klage oder Mahnbescheid geltend, so muss der Versicherer 

unverzüglich informiert werden, und zwar so schnell wie möglich. Die Klage bzw. den Mahnbescheid sollte man 

sofort an die VDBD-Geschäftsstelle faxen oder mailen. Ist der Schadenfall schon dem Versicherer gemeldet, sollte 

die Klage bzw. der Mahnbescheid auch direkt an den Versicherer gefaxt oder gemailt werden.  

 

Übernimmt der VDBD die Kosten einer Rechtsberatung?Übernimmt der VDBD die Kosten einer Rechtsberatung?Übernimmt der VDBD die Kosten einer Rechtsberatung?Übernimmt der VDBD die Kosten einer Rechtsberatung?    

Der VDBD hat wegen der extrem hohen Kosten keine Rechtsschutzversicherung für die Mitglieder abgeschlossen. 

Wer eine Rechtsberatung durch einen Anwalt einholt, muss sich daher selbst um die Finanzierung kümmern, etwa 

durch eine eigene Rechtsschutzversicherung. Wer anwaltliche Hilfe benötigt, aber nicht weiß, welche Kosten auf 

ihn zukommen, kann den Anwalt zuvor nach den Kosten fragen. Bei geringem Einkommen besteht auch die 

Möglichkeit, die Kosten durch die Staatskasse übernehmen zu lassen (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe). Für 

die Aufnahme einer Schadenanzeige durch die VDBD-Geschäftsstelle entstehen den Mitgliedern keine Kosten.  

 

Stellt der VDBD mir einen Rechtsanwalt?Stellt der VDBD mir einen Rechtsanwalt?Stellt der VDBD mir einen Rechtsanwalt?Stellt der VDBD mir einen Rechtsanwalt?    

Nein. Für die Abwicklung eines Schadenfalles ist die Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes nicht immer 

erforderlich. Ob ein Rechtsanwalt in Anspruch genommen wird und welcher Rechtsanwalt ggf. ausgewählt wird, 

muss das Mitglied daher selbst entscheiden. Die Kosten eines Rechtsanwaltes werden nicht durch den VDBD 

übernommen.  
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Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen zu der Haftpflichtversicherung habe?Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen zu der Haftpflichtversicherung habe?Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen zu der Haftpflichtversicherung habe?Was kann ich tun, wenn ich noch Fragen zu der Haftpflichtversicherung habe?    

Fragen zu der VDBD Haftpflichtversicherung können Mitglieder schriftlich an die VDBD-Geschäftsführung richten. 

Wenn nicht sofort Auskunft gegeben werden kann, wird die Anfrage von dort dem Versicherer vorgelegt.  

 

Kann ich aus diesem Merkblatt Rechte gegen den Versicherer oder den VDBD ableiten?Kann ich aus diesem Merkblatt Rechte gegen den Versicherer oder den VDBD ableiten?Kann ich aus diesem Merkblatt Rechte gegen den Versicherer oder den VDBD ableiten?Kann ich aus diesem Merkblatt Rechte gegen den Versicherer oder den VDBD ableiten?    

Nein. Der Umfang es Versicherungsschutzes ergibt sich ausschließlich aus dem Versicherungsvertrag zwischen dem 

VDBD und dem Haftpflichtversicherer. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der Information der Mitglieder. 

Verbindliche Entscheidungen über den Umfang des Versicherungsschutzes oder die Abwicklung eines Schadenfalles 

werden ausschließlich durch den Haftpflichtversicherer vorgenommen. Der VDBD übernimmt keine Haftung für die 

Richtigkeit der in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben.  

Stand: 13.12.2011 

 


